
Preisliste 2023
Muldenservice-Bern.ch

Muhmenthaler AG - Muldenservice Region Bern Alle Tarife und Preise exkl. 7.7% MwSt Uhlmann AG - Muldenservice Region Bern

Riedbachstrasse 230C Riedbachstrasse 230C

3020 Bern 3020 Bern

031 332 87 59 Transporttarife 031 998 77 77

Metallboxen 0.4 - 1.6m³ 0.4m3=halbe SBB Palette / 0.8m3=SBB Palette 135.-
Metallboxen werden mit einer Hebebühne und Palettrolli transportiert. (Trsp. Hebebühne)

Minikranmulden 1m³  L 1.24m x B 1.04m x H 1.10m / ca.200kg 95.-
Transport erfolgen mit einem Lastwagenkran oder Hebebühne.

Standartmulden

1.5m³ L 2.6m x B 1.5m x H 0.60m / ca. 300kg 140.-

4m³ L 3.5m x B 1.7m  x H 0.95m / ca.650kg 153.-

7m³ L 4.6m x B 2m x H 1m / ca.1000kg 179.-

Aufsatzmulden

7m³ L 3.85m x B 1.7m x H 1.6m / ca.800kg 179.-

10m³ L 4.6m x B 2m x H 1.5m / ca.1000kg 192.-

Deckelmulden (abschliessbar)

2m³ L 2.6m x B 1.5m x H 0.90m / ca.350kg 156.-

4m³ L 3.5m x B 1.7m x H 1.2m / ca.700kg 169.-

6m³ L 3.6m x B 1.7m x H 1.55m / ca.800kg 179.-

10m³ L 4.6m x B 2m x H 1.9m / ca.1000kg 197.-

Törimulde (einseitig befahrbar)

4m³ L 3.8m x B 1.7m x H 1.2m / ca.750kg 169.-

Flachmulden (beidseitig befahrbar)

5m³ L 4.1m x B 2m x H 0.75m / ca.800kg 188.-

7m³ L 4.6-5.1m x B 2m x H 0.9m / ca.1000kg 198.-

Welaki-Absetzcontainer

20-23m³ max. L 6.3m x B 2.1m x H 2.2m / ca.2500kg 200.-

Abrollcontainer (andere Grössen auf Anfrage)

10m³ L 6m x B 2.5m x H 1m / ca.2000kg 183.-

14m³ L 6.50m x B 2.5m x H 1.2m / ca 2500kg 195.-

18m³ L 6m x B 2.5m x H 1.6m / ca 2500kg 195.-

24m³ L 6.50m x B 2.5m x H 1.9m / ca 3000kg 195.-

36-40m³ L 7m x B 2.5m x H 2.4m / ca. 3500kg 204.-

Pressen

10m³ - Welaki Grösse auf Anfrage!

24m³ - Abroll Mietbedingungen und Tarife nach Absprache!
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Entsorgungstarife

Inertstoffe in Deponie

Kat.1: Aushub / Humus unvermischt ohne Fremdstoffe (0% Toleranz Fremdstoffe) 24.50 / m3

Kat.2: Aushub / Humus vermischt mit max.5% Fremdstoffen wie Würzen, Grasnarben, Beton etc. 43.- / m3

Kat.3: Aushub / Humus vermischt mit mehr als 5% Fremdstoffen 59.- / m3

Zuschlag Schlechtwetter oder nicht befahrbar Kat.1 - Kat. 3 6.- / m3

Kat.4: Inertstoffe/Mischabbruch ohne Gips, Eternit, Glas und Leichtbaustoffe wie Fermacel 63.- / m3

Kat.5: Inertstoffe/Mischabbruch ohne Gips mit Anteil Eternit, Glas und Leichtbaustoffen 72.- / m3

Kat.6: Gips/Fermacel sortenrein/vermischt mit Inertstoffen/Mischabbruch 78.- / m3

Kat.7: Eternit sortenrein/vermischt mit Inertstoffen/Mischabbruch (auch asbesthaltig) 103.- / to

Kat.8: Schlamm, Lehm, lehmhaltiger Aushub, etc. 74.- / m3

Recycling Baustoffe ( 0% Toleranz für Fremdstoffe)

Belag , Gussasphalt < PAK 250 mg, (PAK Klassierung durch Kunden und Meldepflicht bei Bestellung!) 65.- / m3

Dachziegel unvermischt 8.- / m3

Natursteine verwertbar (Bollensteine, Granitplatten etc.) ohne Fremdstoffe und Sandstein 5.- / m3

Beton unvermischt <70 8.- / m3

Beton unvermischt >70 22.- / m3

Betonelemente (Fräsplatten, Träger, etc.) armiert, verwertbar 45.- / m3

Brennbares in Kehrichtverbrennung

Kat.1: Abfall brennbar, Sperrgut-, Baustellenabfälle brennbar, Strassenwischgut 215.- / to *

Kat.2: Industriekehricht brennbar, Akten und Isolation 245.- / to *

Kat.3: Dachpappe sortenrein oder vermischt mit brennbarem Material 245.- / to *

* KVA Anlieferungsgebühr pro Mulde Fr. 25.-  

Altholz für Sortierwerk

Kat.1: Altholz unbehandelt & unbearbeitet (Baumholz, Naturholz etc.) 80.- / to

Kat.2: Altholz behandelt, gestrichen (Bauholz, Schaltafeln, Möbel etc. ) 120.- / to

Kat.3: Druck-Imprägniertes Holz wie Bahnschwellen, Telefonstangen, Zäune, Holzspielzeug etc. ** 280.- / to

Kat.4: Brandholz Kat.1 bis Kat.3 (angebranntes oder verbranntes Holz) 320.- / to

**  VeVA Begleitschein erstellen Fr 100.- ( Abfälle mit ** sind Begleitscheinpflichtig )

Grünabfälle Kompostierwerk

Diverses Grüngut vermischt, Baumschnitt, Laub, Gras, Astholz etc. 145.- / to

Humus durchwurzelt ohne Natursteine und sonstige Fremdstoffe 65.- / to oder 50.- / m³

Grasnarben unvermischt ohne Fremdstoffe wie Natursteine, Würzen etc. 85.- / to

Hackgut, Stockfräsgut 85.- / to

Wurzelstöcke unvermischt 170.- / to

Mist unvermischt 72.- / to
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Sortierwerk Material / Wertstoffe / Recyclingmaterial / Sonderabfälle in Mulden

Sortiermaterial (brennbares und nicht brennbares Material vermischt) 90.- / m3

Sperrgut, Baustellenabfälle, Grobsperrgut in Sortierwerk angeliefert mit Metall ohne Inertstoffe 250.- / to

Schreddermaterial (Sperrgut Übergrösse, Elemente etc.) 320.- / to

Mobiliar, Räumungsmaterial aus Wohnung /Haus mit Metall ohne Inerstoffe und Sonderabfälle 250.- / to

Fenster unvermischt (Holz, Metall, Kunststoff) 220.- / to

Schrott, Altmetall, Papier, Karton Tagespreis/Rückvergütung

Flachglas, Flaschenglas 50.- / to

Kühlgerät, Waschmaschine, Boiler ohne FCKW, etc. 5.- / Stk

Boiler mit FCKW 90.- / Stk

Tresor 700.- / to

Gummiraupen von Baumaschinen 550.- / to

Leuchtstoffmittel, FL-Röhren etc. 2.- / Stk

Gasflaschen, Tauchflaschen, Hohlkörper etc. 70.- / Stk

Flüssigkeiten, Farben, Chemie (gehören nicht lose in jegliche Gebinde!) 5.00 / kg

Batterien (PW / LKW) 15.- / 30.- / Stk

Pneus PW (ohne Felge / mit Felge) 10.- / 20.- / Stk

Grossmengen auf Anfrage!

Regieansätze
2-Achser Welaki 162.- / Std.

3-Achser Welaki und Abroller 183.- / Std.

4-Achser Welaki und Abroller 204.- / Std.

5-Achser Abroller 215.- / Std.

Kranarbeit (4-Achser Welaki mit Kran) 220.- / Std.

Kranarbeit mit Greifer/Steinzange (4-Achser Welaki mit Kran) 240.- / Std.

Stand-/Wartezeit = 70% von Regietarif

Zuschläge/Lieferungen/Mieten
Mulde/Container stellen 20.-

Kundenmulde leeren 15.-

Kies und Material Lieferungen Regie

Mulden/Container verstellen Regie

Mulden/Container leer abholen Regie

Überladezuschlag (Gewicht oder/und m³) 30.-

Vergebliche Anfahrt (Kundenverschulden) Regie

Einzelminikranmulden (Zuschlag wenn nur 1 Minikranmulde pro Transport ) 30.-

Zusätzlicher Aufwand kippen (Falsches Material deklariert, Frischbeton etc.) 100.-/Std.

Gebinde Reinigung (nach aussergewöhnlicher Verschmutzung durch Kunden) 80.-/Std.

Gebinde Mieten/Standgebühren nach Absprache

Lieferung "Muldenwägeli" Regie

Miete  "Muldenwägeli" nach Absprache

Depot Schlösser Deckelmulden 30.-/Stk.

BigBag Depot/Kaufpreis 35.-/Stk.
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Allgemeine Bedingungen  

1 .Bestellungen: Aufträge und Bestellungen sind frühst möglich zu melden. Vorbestellungen geniessen Vorrang 

Aufträge mit mehreren Mulden oder Container Wechsel pro Arbeitstag sind am Vortag an zu melden. Für allfällge 

Wartezeiten und indirekte oder direkte Schäden wird jede Haftung abgelehnt.  

2 .Abstellfläche: Das bereitstellen und absperren von genügend Abstellfläche für Mulden und Container ist Sache 

des Auftraggebers. Nötigenfalls ist bei der Polizeibehörde eine Bewilligung einzuholen. Das Beleuchten und 

Abschranken der Mulden oder Container, sowie das Aufstellen der nötigen Signalisation ist Sache des Auftraggebers. 

Werden Mulden oder Container maschinell oder von Hand verschoben, muss die Zufahrt für das jeweilige Fahrzeug 

gewährleistet sein.  

3 .Beladung: Mulden und Container müssen so beladen sein, das während der Fahrt und beim Aufladen kein 

Material herunterfällt oder ausfliesst. Für Schäden, die durch herunterfallende Materialien oder auslaufende 

Flüssigkeiten entstehen, haftet der Auftraggeber. Im Weiteren ist es untersagt Mulden und Container über ihre 

Nutzlast zu befüllen. Es obliegt dem Chauffeur das Laden zu verweigern, wenn die Mulde oder der Container nicht 

gesetzeskonform nach Gewicht oder Volumen beladen ist. Material das neben der Mulde oder dem Container liegt 

wird nur in gegenseitiger Absprache aufgeladen oder mitgenommen. Für nicht konform beladene Mulde und 

Container wird ein Zuschlag verrechnet. 

4 .Schäden: Der Auftraggeber haftet für Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung der Mulden und 

Container entstehen. Folgende Tätigkeiten können zu Schäden an den Gebinden führen und sind ohne gegenseitige 

Absprache verboten: Gebinde maschinell verschieben, Mulden oder Container mit flüssigem Beton oder anderen 

Flüssigkeiten befüllen, pressen des Inhalts mit z.b. einem Stapler etc. Für Schäden die durch Fahrzeuge, Mulden oder 

Container auf privaten oder öffentlichen Grund und Boden verursacht werden, wird jede Haftung abgelehnt. 

Grundsätzlich gehört unter jede ss. Grundsätzlich werden Schäden an Mulden, Container und Fahrzeugen sowie 

sonstige zusätzliche Aufwendungen dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. 

5 .Deponie und Entsorgung: Die verbindliche Klassierung des zu entsorgenden Materials und der Menge bestimmt 

der verantwortliche Deponie- und Anlagenbetreiber. Dem Chauffeur muss bei der Abholung die Abfallart vollständig 

und wahrheitsgetreu deklariert werden. Für Schäden und zusätzliche Aufwendungen aus unvollständiger oder 

unrichtiger Deklaration haftet der Auftraggeber. Der Schlechtwetterzuschlag wird vom Deponie Betreiber bestimmt 

 6 .Sonderabfälle: Für Kadaver oder Stoffe die Verwesen, Öle, ölhaltiger Aushub, Farben, Chemikalien oder andere, 

das Grundwasser gefährdende Abfälle, muss zwingend vom Auftraggeber eine Ablagerungsbewilligung beim Kant. 

Gewässerschutzamt, Reiterstrasse 11, 3013 Bern, 031 633 39 74, eingeholt werden. Für solche Abfälle ist dem 

Chauffeur bei der Abholung ein lückenlos ausgefüllter Begleitschein auszuhändigen. 

7 .Miete: In gegenseitiger Absprache kann eine Standmiete erhoben werden. Im weiteren können für ein Depot 

Schlösser gemietet werden für das abschliessen der Deckelmulden. Auch das Mieten eines «Muldenwägeli» ist 

möglich. 

8 .Zuschläge: Für Diverse Dienstleistungen oder Gegebenheiten muss gemäss Preisliste ein Zuschlag verrechnet 

werden. 

9 .Tarife: Vorliegende Transportpreise und Deponiegebühren können jederzeit der Teuerung angepasst werden. Für 

zukünftige, direkte oder indirekte Belastungen des Strassentransportes oder der Deponiebetreiber bleibt eine 

Preisanpassung vorbehalten. 

10 .Rechnungswesen: Lieferscheine sind vom Auftraggeber sofort zu kontrollieren. Reklamationen müssen innert 5 

Arbeitstagen angebracht werden, ansonsten gelten sie als vom Kunden anerkannte Grundlage für die 

Rechnungsstellung. Die Fakturierung erfolgt auf Ende Monat, nach Abschluss der Baustelle oder in gegenseitiger 

Absprache. 

11 .Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto, Verzugszins 7%. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet. Sämtliche 

Tarife verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Diese beträgt 7.7% und wird auf allen Transportpreisen und 

Entsorgungsgebühren erhoben 

 

Diese Preisliste tritt per 01.Januar 2023 in Kraft und ersetzt alle bisherigen 

Preislisten der Firmen Muhmenthaler AG und Uhlmann AG. 
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